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Die Versorgung mit elektrischer Energie und mit Erdgas 
erfolgt aus dem Netz der Stadtwerke. 

7.3 Abwasserbeseitigung 

Die Abwasserbeseitigung erfolgt nach Maßgabe der ortsrecht- .. 
liehen Bestimmungen im, iTrennsystem für Regen- und Schmutz
wasser. Die Reinigung .des Schmut2wassers- aller Grundstücke 
erfolgt in de� zentralen städtischen Kläranlage. 

7.4 Hausmüll- und Abfallbeseitigung 

Für ·die Hausmüll- und Abfallbeseitigung gelten die orts
rechtlichen Regelungen. der Stadt Schleswig. 
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7.5 Feuerlöscheinrichtungen 

Für Feuerlöscheinrichtungen werden im Bereich der Straßen 
und Wege Hydranten der zentralen, städtischen Wasserver
sorgungsanlagen in ausreichender Zahl installiert. 

7.6 Telefoneinrichtungen 

Für die Fernsprechanschlüsse an das 
Bundespost wurden die entsprechenden 
Bundespost.verlegt. 

7.7 Straßenbeleuchtung 

Netz der Deutschen 
Leitungen von der 

Für die Straßen- und Wegebeleuchtung werden Standleuchten in 
ausreichender Zahl aufgestellt. 

a. Kosten

Die für die weitere Erschließung des Gebietes erforderlichen 
Kosten werden zur Zeit ermittelt. 
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